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Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitar-

beit 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. De-

zember 2018 - 10 AZR 231/18 - 

 

Eine Regelung in einem Tarifvertrag 

kann im Einklang mit § 4 Abs. 1 TzBfG 

dahin auszulegen sein, dass Mehrar-

beitszuschläge bei Teilzeitbeschäftig-

ten für die Arbeitszeit geschuldet 

sind, die über die Teilzeitquote hin-

ausgeht, die Arbeitszeit einer Vollzeit-

tätigkeit jedoch nicht überschreitet. 

 

Die Entscheidung 

Die Klägerin ist bei der Beklagten als 

stellvertretende Filialleiterin in Teilzeit tä-

tig. Auf das Arbeitsverhältnis findet der 

Manteltarifvertrag für die Systemgastro-

nomie Anwendung. Dieser regelt u.a. 

Mehrarbeitszuschläge und erlaubt eine 

Jahresarbeitszeit festzulegen. Für den 

nach Ablauf des Zwölfmonatszeitraums 

bestehenden Zeitsaldo hat die Beklagte 

nur die Grundvergütung geleistet. Sie hat 

dagegen keine Mehrarbeitszuschläge 

gewährt, weil die Arbeitszeit der Klägerin 

nicht die einer Vollzeittätigkeit über-

schritt. Die Klägerin verlangt Mehrar-

beitszuschläge für die Arbeitszeit, die 

über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus-

ging. 
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tig. Auf das Arbeitsverhältnis findet der 

Manteltarifvertrag für die Systemgastro-

nomie Anwendung. Dieser regelt u.a. 

Mehrarbeitszuschläge und erlaubt eine 
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Quelle: Bundesarbeitsgericht, Pressemittei-

lung Nr. 70/18 
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Praxistipp   

Gemäß § 4 Abs. 1 TzBfG darf ein teilzeit-

beschäftigter Arbeitnehmer wegen der 

Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt 

werden als ein vergleichbarer vollzeitbe-

schäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, 

dass sachliche Gründe eine unterschied-

liche Behandlung rechtfertigen. Einem 

teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Ar-

beitsentgelt oder eine andere teilbare 

geldwerte Leistung mindestens in dem 

Umfang zu gewähren, der dem Anteil sei-

ner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines 

vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Ar-

beitnehmers entspricht. 

Die Unsicherheit, wann eine Ungleichbe-

handlung von teilzeitbeschäftigten Ar-

beitnehmern bei der Zahlung von Mehr-

arbeitszuschlägen vorliegt, dürfte nun-

mehr beseitigt sein.  

Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer sollten 

darauf achten, ob ihr Arbeitgeber ent-

sprechend der geänderten Rechtspre-

chung Mehrarbeitszuschläge abrechnet 

und andernfalls ihre Ansprüche berech-

nen sowie mit Hinweis auf das vorlie-

gende Urteil schriftlich geltend machen. 

Hierbei können bei Gewerkschaftsmit-

gliedern die Gewerkschaft und ansons-

ten ein Rechtsanwalt behilflich sein. 

Auch kann es hilfreich sein, wenn sich 

mehrere Arbeitnehmer gemeinsam mit 

ihrer Forderung an den Arbeitgeber wen-

den. 

 

 

 

Elternzeit – Kürzung von Urlaubsan-

sprüchen 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 

19.03.2019 - 9 AZR 362/18 

 

Der gesetzliche Urlaubsanspruch 

nach §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG besteht auch 

für den Zeitraum der Elternzeit, er 

kann jedoch vom Arbeitgeber nach § 

17 Abs. 1 Satz 1 BEEG gekürzt wer-

den. § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG steht im 

Einklang mit dem Unionsrecht. 

 

Die Entscheidung 

Die Klägerin war bei der Beklagten seit 

dem 01. Juni 2001 als Assistentin der 

Geschäftsleitung beschäftigt. Sie befand 

sich u.a. vom 01. Januar 2013 bis zum 

15. Dezember 2015 durchgehend in El-

ternzeit. Mit Schreiben vom 23. März 

2016 kündigte die Klägerin das Arbeits-

verhältnis mit der Beklagten zum 30. Juni 

2016 und beantragte unter Einbeziehung 

der während der Elternzeit entstandenen 

Urlaubsansprüche, ihr für den Zeitraum 

der Kündigungsfrist Urlaub zu gewähren. 

Mit Schreiben vom 04. April 2016 erteilte 
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die Beklagte der Klägerin vom 04. April 

bis zum 02. Mai 2016 Urlaub, die Gewäh-

rung des auf die Elternzeit entfallenden 

Urlaubs lehnte sie ab. Die Klägerin hat 

mit ihrer Klage zuletzt noch die Abgel-

tung von 89,5 Arbeitstagen Urlaub aus 

dem Zeitraum ihrer Elternzeit geltend ge-

macht. 

 

Die Vorinstanzen haben die Klage abge-

wiesen. Die Revision der Klägerin hatte 

vor dem Neunten Senat des Bundesar-

beitsgerichts keinen Erfolg. Die Beklagte 

hat die Urlaubsansprüche der Klägerin 

aus den Jahren 2013 bis 2015 mit 

Schreiben vom 04. April 2016 wirksam 

gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG für je-

den vollen Kalendermonat der Elternzeit 

um ein Zwölftel gekürzt. 

 

Möchte der Arbeitgeber von seiner ihm 

durch § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG einge-

räumten Befugnis Gebrauch machen, 

den Erholungsurlaub für jeden vollen Ka-

lendermonat der Elternzeit um ein Zwölf-

tel zu kürzen, muss er eine darauf gerich-

tete empfangsbedürftige rechtsgeschäft-

liche Erklärung abgeben. Dazu ist es 

ausreichend, dass für den Arbeitnehmer 

erkennbar ist, dass der Arbeitgeber von 

der Kürzungsmöglichkeit Gebrauch ma-

chen will. Das Kürzungsrecht des Arbeit-

gebers erfasst auch den vertraglichen 

Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertrags-

parteien für diesen keine von § 17 Abs. 1 

Satz 1 BEEG abweichende Regelung 

vereinbart haben. 

 

Die Kürzung des gesetzlichen Mindestur-

laubsanspruchs verstößt weder gegen 

Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG 

(Arbeitszeitrichtlinie) noch gegen § 5 Nr. 

2 der Rahmenvereinbarung über den El-

ternurlaub im Anhang der Richtlinie 

2010/18/EU. Das Unionsrecht verlangt 

nach der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs der Europäischen Union nicht, Ar-

beitnehmer, die wegen Elternzeit im Be-

zugszeitraum nicht zur Arbeitsleistung 

verpflichtet waren, Arbeitnehmern gleich-

zustellen, die in diesem Zeitraum tat-

sächlich gearbeitet haben (EuGH 04. Ok-

tober 2018 - C-12/17 - [Dicu] Rn. 29 ff.). 

 

Quelle: Bundesarbeitsgericht, Presse-

mitteilung Nr. 16/19  

 

Praxistipp 

Um die zunächst während der Elternzeit 

entstandenen Urlaubsansprüche wieder 

zu kürzen, muss der Arbeitgeber aktiv 

werden. Die Kürzung erfolgt nicht ohne 

sein Zutun und ist an das Vorliegen fol-

gender Voraussetzungen nach § 17 

BEEG gebunden: 
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1. Der Arbeitgeber kann den ent-

standenen Erholungsurlaub für 

jeden vollen Monat der genom-

menen Elternzeit um ein Zwölf-

tel kürzen. 

2. Hierfür muss der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer die Kür-

zung durch eine darauf gerich-

tete empfangsbedürftige 

rechtsgeschäftliche Erklärung 

mitteilen. 

3. Aufgrund dieser Erklärung 

muss es für den Arbeitnehmer 

erkennbar sein, dass der Ar-

beitgeber von der Kürzungs-

möglichkeit Gebrauch machen 

möchte. 

 

Von der Möglichkeit zur Kürzung entstan-

dener Urlaubsansprüche während der El-

ternzeit ist nicht nur der gesetzliche Ur-

laub erfasst. Es umfasst auch den dar-

über hinausgehenden arbeitsvertragli-

chen Urlaub, es sei denn, im Arbeitsver-

trag ist eine entsprechende Ausnahme 

von § 17 Absatz 1 BEEG geregelt. 

 

 

 

Unterrichtung des Betriebsrats über 

Arbeitsunfälle von Fremdpersonal 

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 

12. März 2019 – 1 ABR 48/17 

 

Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber 

verlangen, über Arbeitsunfälle unter-

richtet zu werden, die Beschäftigte ei-

nes anderen Unternehmens im Zu-

sammenhang mit der Nutzung der be-

trieblichen Infrastruktur des Arbeitge-

bers erleiden. 

 

Die Entscheidung 

Die Arbeitgeberin erbringt Zustelldienste. 

Auf ihrem Betriebsgelände sind im Rah-

men von Werkverträgen auch Arbeitneh-

mer anderer Unternehmen tätig. Nach-

dem sich zwei dieser Beschäftigten bei 

der Beladung von Paletten infolge weg-

rutschender Überladebleche verletzten, 

hat der Betriebsrat von der Arbeitgeberin 

die Vorlage von Kopien der Unfallanzei-

gen erbeten. Zudem will er künftig über 

entsprechende Arbeitsunfälle des 

Fremdpersonals informiert werden. Au-

ßerdem verlangt er, ihm jeweils die Un-

fallanzeigen zur Gegenzeichnung vorzu-

legen und in Kopie auszuhändigen. 

 

Die Vorinstanzen haben die darauf ge-

richteten Anträge des Betriebsrats abge-

wiesen. Seine Rechtsbeschwerde hatte 

vor dem Ersten Senat des Bundesar-

beitsgerichts teilweise Erfolg. Nach § 89 

Abs. 2 BetrVG muss der Betriebsrat vom 
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Arbeitgeber bei allen im Zusammenhang 

mit dem Arbeitsschutz und der Unfallver-

hütung stehenden Fragen hinzugezogen 

werden. Hiermit korrespondiert ein ent-

sprechender Auskunftsanspruch des Be-

triebsrats. Dieser umfasst im Streitfall 

auch Unfälle, die Arbeitnehmer erleiden, 

die weder bei der Arbeitgeberin ange-

stellt noch deren Leiharbeitnehmer sind. 

Aus den Arbeitsunfällen des Fremdper-

sonals können arbeitsschutzrelevante 

Erkenntnisse für die betriebszugehörigen 

Arbeitnehmer, für die der Betriebsrat zu-

ständig ist, gewonnen werden. Die auf 

die Unfallanzeigen bezogenen Begehren 

des Betriebsrats waren dagegen nicht er-

folgreich. 

 

Quelle: Bundesarbeitsgericht, Presse-

mitteilung Nr. 12/19 

 

Praxistipp 

Die Reform des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes im Jahr 2017 hat unter 

anderem die Auskunftsrechte des Be-

triebsrats beim Einsatz von Fremdperso-

nal gestärkt. Nach § 80 BetrVG n.F. 

muss der Arbeitgeber den Betriebsrat 

über den zeitlichen Umfang des Einsat-

zes, den Einsatzort und die Arbeitsaufga-

ben dieser (Fremd-) Personen informie-

ren. Mit dieser Entscheidung hat das 

Bundesarbeitsgericht die Rechte von Be-

triebsräten weiter gestärkt, indem es klar-

gestellt hat, dass Betriebsräte ohne nä-

here Begründung verlangen können, 

dass der Arbeitgeber sie über Arbeitsun-

fälle informieren muss, die Mitarbeiter ei-

nes Subunternehmens im Betrieb erlei-

den. Betriebsräten kann man nur emp-

fehlen, dieses Auskunftsrecht geltend zu 

machen und zu verfolgen, um ggfs. neue 

arbeitsschutzrelevante Erkenntnisse zu 

gewinnen und einen bessere Überblick 

über den Einsatz von Fremdmitarbeitern 

zu haben. 
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